
Gebührenordnung im Gebiet der Stadt Gütersloh über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung) vom 12.07.2013 

 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), neugefasst durch 
Bekanntmachung vom 5.3.2003 (BGBl. I S.310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 17.6.2013 (BGBl. I S.1558) und des § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
04.02.1981 über die Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 und 7 
StVG (GV.NRW.1981 S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 234 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 
05.04.2005 (GV.NRW. S. 274), in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz - (OBG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 
(GV.NRW. S. 765) hat der Rat der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung am 12.07.2013 folgende 
Gebührenordnung beschlossen:  
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Gebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb des Stadtgebietes 
werden im Geltungsbereich von Parkscheinautomaten nach Maßgabe dieser Gebührenordnung 
erhoben. Dadurch soll die Nutzung des Parkraums durch eine möglichst große Anzahl von 
Verkehrsteilnehmern gewährleistet werden. 
 
Die gebührenpflichtigen Zeiten und die Höchstparkdauer sind auf jedem Parkscheinautomaten 
auszuweisen. 
 
Sofern im Geltungsbereich von Parkscheinautomaten Handyparken möglich ist, gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen mit Ausnahme des § 3 dieser Gebührenordnung entsprechend. 
 

§ 2 Parkzonen, Zeitintervall und Parkgebühr 
 

Im Bereich der Stadt Gütersloh werden vier Zonen unterschieden. Für das Parken innerhalb dieser 
Zonen werden folgende Gebühren festgesetzt.  
 

Zonen  Zeitintervall Gebühr 

Zone I   

(1) Bereich Konrad-Adenauer-Platz einschließlich Berliner Straße 
(Friedrich-Ebert-Straße bis Strengerstraße) und Strengerstraße 
(Eickhoffstraße bis Berliner Straße) 

3,33 min.  0,10 € 

(2) Bereich Vorplatz Bahnhof/Post 6,00 min. 0,10 € 

Zone II    

Bereich Kirchstraße – Bahntrasse (Kirchstraße bis Friedrich-Ebert-
Straße) – Friedrich-Ebert-Straße (Bahntrasse bis Bismarckstraße) – 
südlich Bismarckstraße (Friedrich-Ebert-Straße bis 
Hohenzollernstraße) ohne Parkflächen auf dem Gelände des Städt. 
Gymnasiums an der Bismarckstraße – Hohenzollernstraße 
(Bismarckstraße bis Münsterstraße) - Münsterstraße – Berliner 
Straße (Münsterstraße bis Kirchstraße)  
ausgenommen: Bereiche Zone I  

20 min. 0,50 € 

Zone III    

(1) Bereich westlich Berliner Straße (Kirchstraße bis 
Münsterstraße)/westlich Münsterstraße/westlich Hohenzollernstraße 
(Münsterstraße bis Bismarckstraße) – südlich Bismarckstraße 
(Hohenzollernstraße bis Kreisverkehr Marienfelder Straße) 
einschließlich der Parkflächen südlich Bismarckstraße 1/ westlich 
Bismarckstraße 5 – Prinzenstraße (Kreisverkehr Marienfelder Straße 
bis Königstraße) – Barkeystraße einschließlich der Parkflächen 
nordöstlich An der Insel 13 – Herzebrocker Straße (Barkeystraße bis 
Friedhofstraße) – Friedhofstraße (Blessenstätte bis Dalkepromenade) 
– Dalkepromenade (Friedhofstraße bis Unter den Ulmen) – südöstlich 
Unter den Ulmen (Dalkepromenade bis Bogenstraße) – Bogenstraße 

30 min. 0,50 € 



– Dalkestraße (Bogenstraße bis Blessenstätte/Kirchstraße) 

(2) Bereich nordöstlich Friedrich-Ebert-Straße (Kaiserstraße bis 
Bismarckstraße) – südlich Bismarckstraße (Friedrich-Ebert-Straße bis 
Kahlertstraße) – Kahlertstraße (Bismarckstraße bis Berliner Straße) – 
Berliner Straße (Kahlertstraße bis Dr.-Kranefuß-Straße) – Dr.-
Kranefuß-Straße – nordwestlich Kaiserstraße (Dr.-Kranefuß-Straße 
bis Friedrich-Ebert-Straße) 

30 min. 0,50 € 

Zone IV    

(1) Bereich Bismarckstraße (Friedrich-Ebert-Straße bis Moltkestraße) 
einschließlich Parkflächen auf dem Gelände des Städt. Gymnasiums 
an der Bismarckstraße – westlich Friedrich-Ebert-Straße 
(Bismarckstraße bis Vennstraße) – südlich Vennstraße (Friedrich-
Ebert-Straße bis Moltkestraße) – östlich Moltkestraße (Vennstraße 
bis Bismarckstraße) 

1 Tag 1,00 € 

(2) Bereich südlich Bogenstraße – nordwestlich Bahntrasse 
(Bogenstraße bis nordöstlich Webereistraße 15) - südöstlich Unter 
den Ulmen (nordöstlich Unter den Ulmen 27 bis Bogenstraße)  

1 Tag 1,00 € 

(3) Bereich südwestlich Dalkestraße (Bahntrasse bis nordwestlich 
Dalkestraße 10) 

1 Tag 1,00 € 

 
Die Zonen I bis IV sind in der Anlage zur Gebührenordnung im Gebiet der Stadt Gütersloh über 
Parkgebühren vom 12.07.2013, die Bestandteil dieser Gebührenordnung ist, dargestellt. 
 
Bei Erwerb eines Parkscheins besteht kein Anspruch auf uneingeschränkte Verfügbarkeit der 
jeweiligen Parkflächen.  
 
Die Parkscheine der Zone IV sind auf alle drei Bereiche dieser Zone übertragbar. 
 

§ 3 Sonderregelung  
 

Bei Erwerb einer Halb- oder Jahreskarte der Zone IV wird die Parkgebühr abweichend von § 2 (Zone 
IV) dieser Gebührenordnung auf 90,00 €/Halbjahr und 180,00 €/Jahr festgesetzt. Die Halb- oder 
Jahreskarten der Zone IV sind auf alle drei Bereiche dieser Zone übertragbar. 
 
Die Halb- und Jahreskarten können bei der Stadt Gütersloh, Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh 
erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf uneingeschränkte Verfügbarkeit der jeweiligen 
Parkflächen. 
 

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 
 

Die Gebührenschuld entsteht und wird fällig mit dem Parken eines Fahrzeugs zu gebührenpflichtigen 
Zeiten auf einer gebührenpflichtigen Parkfläche. 
 

§ 5 Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist, wer ein Fahrzeug zu gebührenpflichtigen Zeiten auf einer gebührenpflichtigen 
Parkfläche parkt. 

§ 6 Inkrafttreten 
 

Diese Gebührenordnung tritt am 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für 
Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Gütersloh (Parkgebührenordnung) vom 30.10.2009 in der 
Fassung des I. Nachtrages vom 28.05.2010 außer Kraft. 
 
Die vorstehende Gebührenordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Gütersloh, den 12.07.2013 
 
Maria Unger 
Bürgermeisterin 


